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Gesetzliche Regelung 

Relevante Faktoren für die Umsetzung: 

 

 Öffentliche Debatte über Einkommensschere: v.a. 

schlechtes Abschneiden Ö im EU-Vergleich, sachlich 

nicht erklärbarer Einkommensunterschied von 15% 

 NAP Gleichstellung im Regierungsprogramm 

 Sozialpartnerdialog zu Gleichstellung von Männern und 

Frauen 

 Sozialpartnerverhandlungen zur Einkommenstransparenz 
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Gesetzliche Regelung im 

Gleichbehandlungsgesetz  

Instrumente der Einkommenstransparenz seit 

2011:  

 

Einkommensberichte  

Verpflichtende Gehaltsangaben in 

Stelleninseraten 
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Einkommensberichte – rechtliche 

Regelung (1) 

Verpflichtung der AG alle 2 Jahre Bericht zu erstellen 

Stufenplan nach Unternehmensgröße: Start 2011 mit 

mehr als 1000 AN, seit 2014 mehr als 150 AN  

Anzahl F/M nach  Verwendungsgruppen (und –jahren) im 

Kollektivvertrag wahlweise nach Median- oder 

Durchschnittseinkommen 

Gesamtarbeitsentgelt (inkl Üst, Zulagen, Sachbezüge…) 

arbeitszeitbereinigt (Hochrechnung auf Vollzeit 

ganzjährig) 
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Einkommensberichte – rechtliche 

Regelung (2) 

Anonymisierte Darstellung ohne Rückschlüsse auf 

Einzelpersonen (mindestens 3 je Einheit) 

Bericht geht an Betriebsrat 

Unternehmen ohne Betriebsrat: Auflage des Berichts für 

AN in einem zugänglichen Raum 

Über den Inhalt des Berichts sind Betriebsrat und AN  zur 

Verschwiegenheit nach außen verpflichtet 

Zulässig: Rechtsauskünften/Rechtsberatung durch 

Interessensvertretungen, Gleichbehandlungsanwaltschaft  
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Einkommensberichte – rechtliche 

Regelung (3) 

Rechtsfolgen: 

Bei Nichterstellen des Berichts Möglichkeit der 

gerichtlichen Durchsetzung des Berichts durch 

Betriebsrat 

Bei Verstoß gegen Verschwiegenheitspflicht Geldstrafe 

bis zu 360 Euro für AN; Betriebsrat Umgang wie mit 

Geschäftsgeheimnissen (z.B. Information über die 

wirtschaftliche Lage, Betriebsänderungen) 
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Einkommensberichte - 

Betriebsrätebefragung 

Befragung in Betrieben bis 150 AN mit Rücklauf von 2.660 

Betriebsräten  (nicht repräsentativ) 

60% der BR-Vorsitzenden haben einen Bericht erhalten 

Überwiegend ist Bericht aussagekräftig und nützlich  

für 20% ist Verschwiegenheit ein Problem 

31 % gaben an, dass Frauen schlechter eingestuft sind,  

35 % schlechtere Entlohnung in der gleichen Stufe 

Leichte Fortschritte beim zweiten Bericht: 14 % mehr 

Gleichheit innerhalb der Lohnstufen,  10 % 

ausgewogenere Verteilung zwischen den Lohnstufen 
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62% 

31% 

30% 

16% 

12% 
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Zusätzliche Info für BR

BR-Gremium befasst sich stärker mit
Einkommensunterschieden

Bericht bei Einzelfällen hilfreich

Belegschaft zeigt Interesse an Informationen

Thema Einkommen wird  in der  Belegschaft stärker
als bisher diskutiert

Anderes....

Es gab keine positiven Effekte

Positive Effekte  
(Mehrfachnennungen möglich) 
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Es gab keine positiven Reaktionen des AG

Anderes....

o Gehaltsverhandlungen,

o Ausgewogenere Besetzung von Führungspositionen

o Karriereplanung

o Unterstützung Väter bei Inanspruchnahme
Elternrechte

o Veränderung bei der Neubesetzung von Stellen

o Frauenförderpläne

o Maßnahmen für bessere Vereinbarkeit

o  Schulungen

AG zeigt Bereitschaft zu konkreten Maßnahmen, und
zwar....

AG setzt sich mit Einkommensschere  auseinander

Positive Reaktionen des Arbeitgebers 



wien.arbeiterkammer.at 

Einkommensberichte - 

Schwachstellen 

Verschwiegenheit nach außen, aber auch innerbetrieblich – 

Spannungsverhältnis zu Datenschutz 

Keine Regelung bei Feststellen von Einkommensunterschieden – 

nur Bekämpfung im Einzelfall, Verbandklage fehlt.  

Keine Verpflichtung zu Gleichstellungsplänen 

 Nur Lagebericht für börsenotierte Unternehmen über 

 Maßnahmen zur Förderung von Frauen im Vorstand, im 

 Aufsichtsrat und in leitender Stellung – wenig wirksam 

Qualität des Berichts: Aufgliederung nach Entgeltbestandteilen 

fehlt, Vergleich Teilzeit - Vollzeit 
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Stelleninserate 

Seit März 2011 verpflichtende Gehaltsangaben für 

Arbeitgeber und Arbeitsvermittler (seit 2012 auch für den 

Bund)  

Angabe Mindestentgelts laut Kollektivvertrag bzw anderer 

Normen sowie Information über Überzahlung 

ab 2012 Verwaltungsstrafe: Ermahnung bei erstmaligem 

Verstoß, dann 360 Euro  

Anzeige durch StellenbewerberIn oder 

Gleichbehandlungsanwaltschaft möglich 
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Stelleninserate – wie wirkt das 

Gesetz? 

 

Im ersten Jahr ohne Sanktion nur selten Gehaltsangaben 

Mit Einführung einer Geldstrafe 2012 bessere Einhaltung 

des Gesetzes 

Laufende Analysen über die Einhaltung des Gesetzes und 

mediale Veröffentlichung 
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Stelleninserate – wie wirkt das 

Gesetz? 

Analyse von 4 großen Tageszeitungen: 83% der Inserate 

mit Gehaltsangaben, bessere Ergebnisse bei 

Großbetrieben (93%) 

Schlechtere Ergebnisse bei Inseraten in 

Regionalzeitungen (mehr KMU-Inserate) 

Qualität ist oft mangelhaft: nur die Hälfte der Inserate 

enthalten Ist-Gehälter oder Bandbreiten der Bezahlung,  

bei Personalvermittlern 2/3 
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Stelleninserate - Schwachstellen 

 

Keine Verpflichtung zur Gehaltstransparenz für Länder, 

Gemeinden, freie DienstnehmerInnen, leitende 

Angestellte 

Mangelhafte Qualität der Gehaltsangaben – vielfach nur 

Angabe Mindestentlohnung und Hinweis auf Überzahlung 

Keine Anzeigemöglichkeit für AK und Gewerkschaften  
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Einkommenstransparenz – was hat es 

gebracht? 

Sensibilisierung der AG, Betriebsrat (Bericht, Info-

Material, Veranstaltungen, mediales Thema) 

Werkzeug für jene, die sich für Einkommensgleichheit 

engagieren wollen 

Enttabuisierung über Einkommen zu reden 

Verlagerung der Bekämpfung von Entgeltdiskriminierung 

von der individuellen Ebene hin zum Unternehmen 
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Einkommenstransparenz – was hat es 

gebracht? 

Zeitungen sind voll mit Inseraten mit Gehaltsangaben  – 

Unterschiede der Bezahlung nach Beruf, Tätigkeit, 

Unternehmen werden sichtbar 

Kann auch für Transparenz der Bezahlung und 

Bewertung von Arbeit hilfreich sein 

Gehaltsangaben als Grundlage für aufbauende 

Maßnahmen: Für 2016 plant das AMS (Pendant zu 

Bundesagentur für Arbeit) ein Stellenaquisationsziel mit 

bestimmter Mindesthöhe des Einkommens 
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VIELEN DANK FÜR DIE 

AUFMERKSAMKEIT! 


